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Berichte ZeSo 9/98

Suchttherapie: Kantone zur Konzept-Erarbeitung eingeladen

Teilausstieg der IV aus Suchtbehandlung - EDI hilft bei Härtefällen

Zusammen mit den Kantonen ivill Bundesrätin

Ruth Dreifuss «möglichst rasch» ein

neues Modellfür die Finanzierung des Angebotes

zur «Betreuung betäubungsmittel- und
alkoholabhängiger Personen» erarbeiten.

Härtefälle, die aus dem teilweisen Rückzug der IV
aus der Suchtbehandlung entstehen, soll eine

Koordinationsgruppe mit «im begründeten

Einzelfall» gewährten Sanierungshilfen für
Institutionen überbrücken.

Mitten in den Sommerferien gab das

Eidgenössische Departement des Innern
(EDI) teilweise Entwarnung: Laut
Pressemitteilung ist sich das Departement be-

wusst, dass «durch den teilweisen Rückzug

der IV aus der Finanzierung von
stationären Rehabilitationsprogrammen

betroffene Suchtinstitutionen in
wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten»
können. Für 1998 und 1999 bemüht sich
das Departement nun um einen Kredit,
«der erhaltenswürdigen Institutionen
eine überbrückende finanzielle Sanierung

ermöglichen soll». Eine
Koordinationsgruppe mit Kantonen und
Institutionen wird «auf der Basis von
Sanierungsvorschlägen» über die
Kreditvergabe entscheiden.

Ohne IV ein Drittel weniger
Einnahmen

Der Teilausstieg der Invalidenversicherung

(IV) aus der Finanzierung der
Suchtbehandlung geht laut Pressemitteilung

zurück einerseits auf die Feststellung

des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes,

Sucht an sich begründe keine

Invalidität im Sinne des Bundesgesetzes
über die Invalidenversicherung -
andererseits auf eine Uberprüfung der
Auszahlungspraxis der IV durch das Bundesamt

für Sozialversicherung. Diese ergab,
dass «die IV Beiträge früher zu grosszügig

zugesprochen hat, was zu einer
ungleichen Behandlung der unterstützten
Suchtinstitutionen geführt hat».

1996 erhielten laut «Tages-Anzeiger»
107 Institutionen Beiträge von rund 50
Millionen Franken. Die neue Regelung -
seit 1997 müssen die Suchtinstitutionen
für jede einzelne betreute Person einen
Nachweis der Invalidität erbringen, um
IV-Beiträge zu erhalten - wird diesen

Betrag um 15 bis 20 Millionen Franken
reduzieren. Wie die «Berner Zeitung»
bereits Anfang Juli berichtete, rechnen
bernische Drogenrehabilitations-Statio-
nen mit rund einem Drittel weniger
Einnahmen. Allein im Kanton Bern, so der
«Tages-Anzeiger», sind 330 Therapie-
und gegen 200 Arbeitsplätze bedroht.

Laut Pressemitteilung ist dem EDI ein
neues Finanzierungskonzept sehr wichtig,

seien die Institutionen zur Betreuung

süchtiger Personen doch Bestandteil

der 4-Säulen-Politik (Prävention,
Schadensbegrenzung und Uberlebenshilfe,

Therapie und Wiedereingliederung,

Repression und Kontrolle) des

Bundes bei der Suchtbekämpfung.
Bund, Kantone und Sozialversicherungen

müssten für deren Finanzierung
zusammenspannen. Bundesrätin Ruth
Dreifuss hat die Kantone nun zur
Erarbeitung eines «langfristig wirksamen»
Finanzmodells eingeladen.
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